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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

Leistungen des Landes an die Kommunen zur Unterbringung und Versorgung von 
Flüchtlingen in Thüringen

Das Land erstattet den Landkreisen, kreisfreien Städten und Gemeinden auf Grundlage von § 7 Abs. 1 und 2 
des Thüringer Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und anderen ausländi-
schen Flüchtlingen (Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz) auf Antrag die notwendigen Kosten, die ihnen 
für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Bewachung und Sozialbetreuung von Asylbewerbern und 
anderen ausländischen Flüchtlingen entstehen. Die konkrete Ausgestaltung erfolgt mittels der Thüringer 
Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz, welche seit dem 
Jahr 1999 mehrfach geändert wurde.

Das Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage 7/3258 
vom 28. April 2022 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 19. September 2022 beantwortet:

1. Welche einzelnen konkreten Regelungen zur Erstattung von Kosten für die Aufnahme und Unterbringung 
sowie für die Bewachung und Sozialbetreuung bestanden auf Grundlage der Thüringer Verordnung über 
die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz zum Stichtag 30. Juni 2014?

Antwort:
Nach § 2 Abs. 1 der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlings-
aufnahmegesetz (ThürFlüKEVO) in der zum 30. Juni 2014 geltenden Fassung gewährte das Land den 
Landkreisen und kreisfreien Städten eine monatliche Unterbringungspauschale in Höhe von 183,00 Euro 
je aufgenommenen Flüchtling und eine monatliche Sozialbetreuungspauschale in Höhe von 24,45 Euro 
je aufgenommenen Flüchtling, sofern die in § 2 Abs. 1 der Thüringer Gemeinschaftsunterkunfts- und So-
zialbetreuungsverordnung normierten Vorgaben erfüllt werden, im Übrigen 12,78 Euro. Darüber hinaus 
erstattete das Land die Kosten der Bewachung von Gemeinschaftsunterkünften nach Maßgabe eines 
Bewachungserlasses in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 ThürFlüKEVO. 

2. Mit welchen konkreten einzelnen Änderungen wurde die Thüringer Verordnung über die Kostenerstat-
tung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz seit dem 30. Juni 2014 hinsichtlich der Regelungen 
zur Erstattung von Kosten für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Bewachung und Sozialbe-
treuung geändert und zu welchem Zeitpunkt sind diese Änderungen in Kraft getreten (bitte Einzelauf-
stellung)?

Antwort: 
Die Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz 
wurde seit dem 30. Juni 2014 wie in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt geändert:

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Beier und Bilay (DIE LINKE) 

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
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Änderung(en) des § 2 Abs. 1 ThürFlüKEVO Inkrafttreten
• In Nummer 1 wird der Geldbetrag "183,00 Euro" durch den Geldbetrag "206,00 Euro" 

ersetzt.
• In Nummer 2 wird der Geldbetrag "24,45 Euro" durch den Geldbetrag "31,00 Euro" 

ersetzt und es werden die Worte "im Übrigen 12,78 Euro," gestrichen.

29.08.2014

• In Nummer 2 wird der Geldbetrag "31,00 Euro" durch den Geldbetrag "38,00 Euro" 
ersetzt.

01.08.2015

• In Nummer 2 wird der Geldbetrag "38,00 Euro" durch den Geldbetrag "46,00 Euro" 
ersetzt.

• Neuregelung des Bewachungs- und Pfortendienstumfangs von Gemeinschaftsun-
terkünften mittels Erlass des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Ver-
braucherschutz (Bewachungserlass) 

01.01.2016

01.01.2016

• In Nummer 1 wird der Geldbetrag "206,00 Euro" durch den Geldbetrag "210,00 Euro" 
ersetzt.

01.01.2017

• In Nummer 2 wird der Geldbetrag "46,00 Euro" durch den Geldbetrag "60,00 Euro" 
ersetzt.

01.09.2018

• Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 1a und 1b eingefügt:

"(1a) Für die Unterbringung von Personen, die auf Basis eines Beschlusses des 
Rates der Europäischen Union zur Feststellung eines Massenzustromes von Ver-
triebenen nach Artikel 5 Abs. 1 der Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 
2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Fal-
le eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung ei-
ner ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Per-
sonen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten 
(ABl. L 212 vom 7.8.2001, S. 12) in der jeweils geltenden Fassung um vorüber-
gehenden Schutz ersuchen und für die Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz erbracht werden, sind den in Absatz 1 Satz 1 genannten Gebietskör-
perschaften die über die pauschale Erstattung der Kosten nach Absatz 1 Satz 2 
Nr. 1 entstehenden notwendigen und angemessenen Mehrkosten auf Grundlage 
einer Spitzkostenabrechnung zu erstatten."

"(1b) Für die von privaten Dritten in selbst genutztem Wohnraum aufgenomme-
nen Personen nach Absatz 1a können Landkreise und kreisfreie Städte die Zah-
lung monatlicher Pauschalen in Höhe von 150,00 Euro für jede erste aufgenomme-
ne Person sowie in Höhe von 75,00 Euro für jede weitere aufgenommene Person 
vereinbaren."

24.02.2022

3. Welche weiteren Bedarfe zur Anpassung der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem 
Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz sieht derzeit die Landesregierung und wie werden diese Anpas-
sungsbedarfe durch die Landesregierung begründet, wann ist mit einer Umsetzung dieser benannten 
Anpassungsbedarfe durch die Landesregierung zu rechnen und aus welchen Gründen konnten welche 
Anpassungsbedarfe bisher nicht umgesetzt werden?

Antwort: 
Das Ergebnis einer Evaluierung der Unterbringungspauschale wird zurzeit erörtert. Noch im Jahr 2022 
ist der Erlass einer betreffenden Änderungsverordnung zur Anpassung der Unterbringungspauschale 
vorgesehen.

4. Wie viele Personen, die dem Geltungsbereich des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes zuzurech-
nen waren, wurden durch die Thüringer Kommunen in den Jahren 2014 bis 2021 aufgenommen und un-
tergebracht (bitte Einzelaufstellung nach Jahren und Landkreis beziehungsweise kreisfreier Stadt)?

Antwort: 
Die Antwort zur Frage 4 ergibt sich aus der als Anlage 1 beigefügten Tabelle. Darüber hinausgehende 
statistische Angaben liegen der Landesregierung nicht vor.
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5. In welcher Höhe haben die Thüringer Kommunen in den Jahren 2014 bis 2021 auf Grundlage der Thü-
ringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz für die 
Aufnahme, Unterbringung, Bewachung und Sozialbetreuung eine Kostenerstattung durch das Land er-
halten (bitte Einzelaufstellung nach Jahr und Landkreis beziehungsweise kreisfreier Stadt)?

Antwort: 
Die Antwort zur Frage 5 ergibt sich aus der als Anlage 2 beigefügten Tabelle. Darüber hinausgehende 
statistische Angaben liegen der Landesregierung nicht vor.

6. Inwieweit ist der Freistaat Thüringen hinsichtlich der finanziellen Erstattungsregelungen zur Aufnahme, 
Unterbringung, Bewachung und Sozialbetreuung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flücht-
lingen zwingend an Vorgaben des Bundes gebunden, welches Ermessen hat hierbei der Freistaat Thü-
ringen und wie begründet die Landesregierung ihre Auffassung?

Antwort: 
Nach § 1 des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes (ThürFlüAG) übernehmen die Landkreise und 
kreisfreien Städte die Aufgabe der Aufnahme und Unterbringung der in § 1 ThürFlüAG genannten Per-
sonen im übertragenen Wirkungskreis. Nach Artikel 91 Abs. 3 und Artikel 93 Abs. 1 Satz 2 der Verfas-
sung des Freistaats Thüringen und § 88 der Thüringer Kommunalordnung hat das Land den hierfür ent-
stehenden angemessenen Kostenersatz zu leisten. Weitergehende zwingende Vorgaben des Bundes 
bestehen insoweit nicht.

7. Inwieweit beabsichtigt die Landesregierung, die mitunter höheren finanziellen Standards zur Aufnahme, 
Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen aus der Ukraine auch auf andere, vergleichbare Perso-
nengruppen (Asylbewerber, andere ausländische Flüchtlinge) auszudehnen und dauerhaft fortzuschrei-
ben und wie begründet die Landesregierung ihre Auffassung?

Antwort:
Solange aus der Ukraine geflüchtete Menschen dem Anwendungsbereich des Asylbewerberleistungsge-
setzes unterfallen, finden - wie bei Asylsuchenden - die Bestimmungen der Thüringer Verordnung über die 
Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie der Thüringer Gemeinschaftsun-
terkunfts- und Sozialbetreuungsverordnung Anwendung. Nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 24 des Aufenthaltsgesetzes beziehungsweise nach Erteilung einer entsprechenden Fiktionsbescheini-
gung erhalten aus der Ukraine geflüchtete Menschen - wie anerkannte Flüchtlinge - Leistungen nach den 
sozialgesetzlichen Bestimmungen des Zweiten Buches sowie des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. 
Sowohl die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz als auch nach dem Zweiten 
sowie nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch liegen in der Gesetzgebungszuständigkeit des Bun-
des, so dass über höhere Leistungsstandards insoweit nicht landesrechtlich zu bestimmen ist. Die in der 
Thüringer Gemeinschaftsunterkunfts- und Sozialbetreuungsverordnung landesrechtlich geregelten Min-
deststandards für Gemeinschaftsunterkünfte und für die soziale Betreuung in den Flüchtlingsunterkünf-
ten gelten für alle Personen, die dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz unterfallen, gleichermaßen. 

Adams 
Minister
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Anlage 2


	Leistungen des Landes an die Kommunen zur Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in Thüringen
	1.	Welche einzelnen konkreten Regelungen zur Erstattung von Kosten für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Bewachung und Sozialbetreuung bestanden auf Grundlage der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz zum Stichtag 30. Juni 2014?
	2.	Mit welchen konkreten einzelnen Änderungen wurde die Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz seit dem 30. Juni 2014 hinsichtlich der Regelungen zur Erstattung von Kosten für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Bewachung und Sozialbetreuung geändert und zu welchem Zeitpunkt sind diese Änderungen in Kraft getreten (bitte Einzelaufstellung)?
	3.	Welche weiteren Bedarfe zur Anpassung der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz sieht derzeit die Landesregierung und wie werden diese Anpassungsbedarfe durch die Landesregierung begründet, wann ist mit einer Umsetzung dieser benannten Anpassungsbedarfe durch die Landesregierung zu rechnen und aus welchen Gründen konnten welche Anpassungsbedarfe bisher nicht umgesetzt werden?
	4.	Wie viele Personen, die dem Geltungsbereich des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes zuzurechnen waren, wurden durch die Thüringer Kommunen in den Jahren 2014 bis 2021 aufgenommen und untergebracht (bitte Einzelaufstellung nach Jahren und Landkreis beziehungsweise kreisfreier Stadt)?
	5.	In welcher Höhe haben die Thüringer Kommunen in den Jahren 2014 bis 2021 auf Grundlage der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Aufnahme, Unterbringung, Bewachung und Sozialbetreuung eine Kostenerstattung durch das Land erhalten (bitte Einzelaufstellung nach Jahr und Landkreis beziehungsweise kreisfreier Stadt)?
	6.	Inwieweit ist der Freistaat Thüringen hinsichtlich der finanziellen Erstattungsregelungen zur Aufnahme, Unterbringung, Bewachung und Sozialbetreuung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen zwingend an Vorgaben des Bundes gebunden, welches Ermessen hat hierbei der Freistaat Thüringen und wie begründet die Landesregierung ihre Auffassung?
	7.	Inwieweit beabsichtigt die Landesregierung, die mitunter höheren finanziellen Standards zur Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen aus der Ukraine auch auf andere, vergleichbare Personengruppen (Asylbewerber, andere ausländische Flüchtlinge) auszudehnen und dauerhaft fortzuschreiben und wie begründet die Landesregierung ihre Auffassung?
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